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Der Burgermeister der Marktgemeinde Enzesfeld-Lindabrunn erlasst folgende

FRIEDHOFSORDNUNG

gemiB dem NO Bestattungsgesetz 2007
fur die Friedhofe der Marktgemeinde Enzesfeld-Lindabrunn.

§1

Eigentum, Betrieb und Verwaltung

(1) Die Friedhofe in Enzesfeld-Lindabrunn (Friedhof Enzesfeld und Friedhof Lindabrunn)
stehen im Eigentum der Marktgemeinde Enzesfeld-Lindabrunn, im Folgenden kurz
»,Gemeinde“ genannt.

(2) Die Gemeinde ist verpflichtet, den Betrieb des Friedhofes und seine Einrichtungen ohne
Unterbrechung aufrecht zu erhalten und fir die Bestattungsmaoglichkeit der im
Gemeindegebiet Verstorbenen in ausreichendem Malf3e Vorsorge zu treffen.

(3) Die Verwaltung des Friedhofes wird von der Friedhofsverwaltung besorgt. Die Leitung
der Friedhofsverwaltung obliegt dem Birgermeister. Die flir den Parteienverkehr
vorgesehenen Amtsstunden sind in ortstiblicher Weise kundgemacht. Die Amtsstunden der
Friedhofsverwaltung richten sich nach den Amtsstunden der Gemeinde.

(4) Der Gemeinde obliegt die Herstellung und Erhaltung geeigneter Verkehrswege innerhalb
des Friedhofes.

§2
Einteilung der Friedhofe

Die Friedhofe der Marktgemeinde Enzesfeld-Lindabrunn werden eingeteilt in:
o Friedhof Enzesfeld
. Friedhof Lindabrunn
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§3

Grabstellen

(1) Der Friedhof Enzesfeld verfiigt Gber folgende Grabstellen oder es besteht die Mdglichkeit
deren Errichtung:
a) Erdgrabstellen fir
1. bis zu 2 Leichen und Urnen (Einzelgrab)
2. bis zu 4 Leichen und Urnen (Doppelgrab)
3. Kinder und bis zu 2 Urnen

b)  Sonstige Grabstellen

Gruft fur bis zu 3 Leichen und Urnen
Gruft fur bis zu 6 Leichen und Urnen
Gruft fur bis zu 9 Leichen und Urnen
Urnennische fir 1 Urne

Urnennische fiir bis zu 2 Urnen
Urnennische fir bis zu 4 Urnen
Urnenstelen flir bis zu 2 Urnen

Fur 1 verrottbare Urne im Urnenwald

® NGOk WDN -~

(2) Der Friedhof Lindabrunn verflgt Uber folgende Grabstellen oder es besteht die
Moglichkeit deren Errichtung:
a) Erdgrabstellen fir
1. bis zu 2 Leichen und Urnen (Einzelgrab)
2. bis zu 4 Leichen und Urnen (Doppelgrab)
3. Kinder und bis zu 2 Urnen

b)  Sonstige Grabstellen

Urnennische fir 1 Urne

Urnennische fiir bis zu 2 Urnen
Urnennische fiir bis zu 4 Urnen
Urnenstelen flr bis zu 2 Urnen

Fur 1 verrottbare Urne im Urnenwald

akrowbd=

(3) Bei der in Abs. 1 und 2 angegebene Hdchstbelagszahl handelt es sich um einen
Richtwert. Aufgrund unterschiedlicher Ausgestaltungen und GroéfRen von Sargen und Urnen
(Aschekapseln), kann es vorkommen, dass fir die angegebene Anzahl von Leichen und Urnen
nicht ausreichend Platz gefunden werden kann.

§4

Grabstellenverzeichnis und Ubersichtsplan

(1) Bei der Friedhofsverwaltung der Gemeinde liegen das Grabstellenverzeichnis, aus dem
die Identitat der auf dem Friedhof Bestatteten, der benltzungsberechtigten Personen sowie
die Dauer des Beniitzungsrechtes hervorgehen, und der Ubersichtsplan (ber die Lage der
einzelnen Grabstellen zur Einsicht wahrend der Parteienverkehrszeiten auf.

(2) In das Grabstellenverzeichnis und den Ubersichtsplan wird unentgeltlich Einsicht
gewahrt und Auskunft erteilt.
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(3) Furden Urnenwald liegt ein Verzeichnis Uber die Grabstellen der Urnen und die Identitat
der Bestatteten auf. Die GroRe der einzelnen Grabstellen im Urnenwald betragt mindestens
50 mal 50 Zentimeter, die Bestattungsstellen kénnen durch ein vermessungstechnisches
System lokalisiert werden.

§5

Zuweisung des Beniitzungsrechtes an einer Grabstelle

(1) Um die Zuweisung einer Grabstelle ist bei der Friedhofsverwaltung der Gemeinde unter
Angabe des gewinschten Friedhofes, der gewiinschten Grabart und der ortlichen Lage der
Grabstelle (Ubersichtsplan) anzusuchen.

(2) Bei der Zuweisung eines Grabes besteht kein Rechtsanspruch auf eine bestimmte
Grabart oder bestimmte ortliche Lage der Grabstelle.

(3) Uber das Ansuchen wird mit Bescheid entschieden. Der Bewilligungsbescheid enthalt
den/die Namen der benutzungsberechtigten Person/en (im Folgenden kurz
zbenutzungsberechtigte Person®), die genaue Bezeichnung des Friedhofes, der Grabstelle und
der Grabart und das Datum des Ablaufes des Benlitzungsrechtes.

§6

Inhalt und Dauer des Beniitzungsrechts
(1) Das Benutzungsrecht steht einer Person oder mehreren Personen zu.

(2) Es berechtigt, je nach Art der zugewiesenen Grabstelle, zur Bestattung von Leichen und
Leichenteilen oder zur Beisetzung von Urnen. Es berechtigt und verpflichtet, nach MalRgabe
der Friedhofsordnung, zur Ausgestaltung und zur Instandhaltung der Grabstelle.

(3) Das erstmalige Benutzungsrecht endet bei Erdgrabstellen, Urnennischen und
Urnenstelen nach Ablauf von 10 Kalenderjahren und bei Griften nach 30 Jahren nach der
Begrindung. Die Gemeinde hat in der Geblhrenordnung die Dauer des Benltzungsrechtes
fur sonstige Grabstellen festzulegen. Die Fristen beginnen mit dem auf die Begriindung des
Benltzungsrechtes folgenden Jahr.

(4) Jede benltzungsberechtigte Person und deren Ehegatte oder dessen Ehegattin bzw.
eingetragener Partner oder eingetragene Partnerin haben Anspruch auf Beisetzung in dieser
Grabstelle. Die benutzungsberechtigte Person kann die Beisetzung weiterer Personen
gestatten. Verfligen mehrere Personen uber ein Benltzungsrecht an der Grabstelle, missen
alle der Beisetzung weiterer Personen zustimmen.

(5) Die Mindestruhefrist betragt 10 Jahre. Innerhalb dieser Frist darf nur eine der Art und
GroRe der Grabstelle entsprechende Anzahl von Leichen bestattet werden
(H6chstbelagszahl). Nach Ablauf der Mindestruhefrist kbnnen Leichen oder Leichenreste von
der Gemeinde oder durch von ihr beauftragte Personen innerhalb der Grabstelle
zusammengelegt werden. Die zusammengelegten Leichenreste sind in ein leicht verrottbares
Behaltnis zu geben und am Grund der Grabstelle wieder zu bestatten.
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§7

Verlangerung des Beniitzungsrechts

(1) Mit jeder Belegung wird das Benutzungsrecht auf 10 Jahre verlangert. Die Frist beginnt
mit dem auf die Verlangerung des Benlitzungsrechts folgenden Jahr.

(2) Das Benutzungsrecht verlangert sich jeweils um weitere 10 Kalenderjahre, wenn die
beniltzungsberechtigte Person die Verlangerungsgebihr vor Ablauf des Kalenderjahres, mit
dessen Ablauf das geltende Benutzungsrecht erlischt, entrichtet.

(3) Mindestens sechs Monate vor Zeitablauf des Benltzungsrechts wird die
benltzungsberechtigte Person schriftlich durch die Friedhofsverwaltung der Gemeinde
verstandigt, dass das Benltzungsrecht ablauft. Ist die beniltzungsberechtigte Person
unbekannten Aufenthaltes und kann sie nicht leicht ausgeforscht werden, erfolgt durch die
Gemeinde die Verstandigung durch dreimonatigen 6ffentlichen Anschlag am Friedhof.

(4) Wird die \Verlangerungsgeblihr nicht zeitgerecht entrichtet, wird die
beniltzungsberechtigte Person nachweislich darliber in Kenntnis gesetzt, dass das
Benutzungsrecht erlischt, wenn die Verlangerungsgebuhr nicht binnen eines Monats entrichtet
wird.

(5) Eine Verlangerung des Benutzungsrechtes im Urnenwald sudlich der Friedhofsmauer ist
nicht méglich, da die Urne nach 10 Jahren verrottet ist.

§8

Ubertragung und Eintritt in das Beniitzungsrecht an einer Grabstelle

(1) Auf Antrag der benitzungsberechtigten Person kann das Benitzungsrecht einer
anderen physischen oder juristischen Person mit deren Einverstandnis durch Bescheid der
Gemeinde Ubertragen werden.

(2) Nach dem Tod der benitzungsberechtigten Person kdnnen die nahen Angehdérigen des
oder der Verstorbenen (Ehegatte/Ehegattin bzw. eingetragener Partner oder eingetragene
Partnerin, Lebensgefahrte/Lebensgefahrtin, Kinder, Eltern, weitere Nachkommen, GrofR3eltern,
Geschwister) den Eintritt in das Beniitzungsrecht binnen dreier Monate beantragen. Uber die
Zuerkennung des Benitzungsrechtes wird von der Gemeinde entsprechend der gesetzlichen
Reihenfolge (siehe oben) mit Bescheid entschieden. Macht keiner der nahen Angehérigen vom
Eintrittsrecht Gebrauch, wird das Benutzungsrecht mit Bescheid jener Person zuerkannt, die
die Grabstellen(Verlangerungs-)gebihr entrichtet hat.

§9

Erléschen des Beniitzungsrechts

(1) Das Benltzungsrecht erlischt:
1. durch Zeitablauf,
2. durch schriftlichen Verzicht,
3.  durch Entzug wegen Vernachlassigung der Instandhaltungspflicht (§ 33 Abs. 4 NO
Bestattungsgesetz 2007),
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4.  Dbei Auflassung oder SchlieBung des Friedhofes oder eines Teiles des Friedhofes
oder

5.  durch Entzug wegen Nichtentrichtung der Grabstellengebiihr (§ 33 Abs. 5 NO
Bestattungsgesetz 2007).

(2) Bei Erléschen des Benltzungsrechts wird durch die Gemeinde auf die Dauer von vier
Monaten die Grabstelle als ,Heimgefallen!” gekennzeichnet und der Heimfall an der Amtstafel
der Gemeinde sowie am Friedhof 6ffentlich kundgemacht.

(3) Denkmaler, Einfassungen und Baubestandteile jeglicher Art sind innerhalb der
Kundmachungsfrist des Abs. 2 durch die bisherige benitzungsberechtigte Person zu
entfernen, sofern nicht eine nachweisliche Eigentumsibertragung an eine neue
beniltzungsberechtigte Person dieser Grabstelle erfolgt. Andernfalls geht das Eigentum daran
auf die Gemeinde Uber, die der bisherigen benttzungsberechtigten Person die Kosten fiir die
Abtragung vorschreiben kann.

(4) Bei heimgefallenen Grabstellen kann die Gemeinde Leichenreste und Urnen in einer
gemeindeeigenen Grabstelle beisetzen.

§10
Ausgestaltung und Erhaltung der Grabstellen

(1) Grabstellen sind innerhalb von sechs Monaten nach Erwerb des Benitzungsrechtes
entsprechend der Friedhofsordnung und der Wirde des Ortes nach den folgenden Richtlinien
auszugestalten und uUber den gesamten Zeitraum des Benutzungsrechtes in gepflegtem
Zustand zu erhalten.

(2) Beider Bepflanzung darf der Zugang zu den Nachbargrabstellen nicht behindert werden
bzw. ist die Bepflanzung derart zuriickzuschneiden, dass sie nicht Uber die Grabstelle
hinausragt.

(3) Die erstmalige Errichtung, der Austausch und die Erneuerung eines Grabdenkmals (z.B.
Kreuz, Tafel, Grabstein, Skulptur, Denkmalliberdachung), sowie die Eindeckung von Grabern
mit Grabdeckeln (blinde Gruft) sind der Gemeinde im Vorhinein anzuzeigen. Der Anzeige ist
eine Beschreibung des Denkmales mit Angabe der Grabinschrift sowie eine Skizze
beizulegen. Das Denkmal darf nur von einem befugten Gewerbetreibenden errichtet werden.
Dieser hat auf der Anzeige zu bestatigen, dass die Ausfihrung nach den geltenden
ONORMEN bzw. ON-Regeln erfolgt. Diese Anzeige ersetzt nicht allenfalls notwendige
Anzeigen und Antrage nach den baurechtlichen Vorschriften. Das Grabdenkmal darf eine
Hohe von zwei Metern und eine Breite von zwei Metern nicht Gberschreiten.

(4) Die Abstande zwischen den Einfassungen der einzelnen Graber bzw. Griften missen
bei Neuerrichtung mindestens betragen:

1. Zwischen den Grabern und Griften (Langsseite): 35cm
2. Zwischen Grabstein und Friedhofsmauer (Ruckseite): 15 cm
3.  Zwischen Grabstein und Grabstein (Rickseite an Rlckseite): 15 cm
4.  Zwischen Vorderseite und nachstem Grabdenkmal (Wegesbreite): 120 cm
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(5) Die Errichtung von Grabdenkmalern wird innerhalb einer Frist von vier Wochen nach
Einlangen der Anzeige mit Bescheid untersagt, wenn:
1.  das geplante Grabdenkmal oder dessen Inschrift nicht der Wiirde und Pietat der
Friedhofsanlage entspricht,
2. das Grabdenkmal andere Grabstellen beeintrachtigen wiirde oder
3. das Grabdenkmal nicht der Friedhofsordnung entspricht.

(6) Vor Ablauf der vierwdchigen Frist kann die Gemeinde auf Antrag mit Bescheid
feststellen, dass das geplante Vorhaben den Bestimmungen des Abs. 3 Z. 1 bis 3 nicht
widerspricht, und die Ausflihrung gestatten.

(7) AuBerhalb der Grabstelle ist das Pflanzen von Baumen und Strduchern nicht gestattet.

(8) Wird die Benutzung des Friedhofs oder das Benultzungsrecht an anderen Grabstellen
durch Pflanzen oder Baume an der Grabstelle beeintrachtigt, sind nach vorheriger
Aufforderung durch die Gemeinde, die Pflanzen oder Baume innerhalb einer bestimmten Frist
durch die benltzungsberechtigte Person zu entfernen. Bei fruchtlosem Ablauf der Frist erfolgt
die Beseitigung auf Kosten der benlitzungsberechtigten Personen durch die Gemeinde.

(9) Die Ausmauerung von Griften hat entweder mit Naturstein oder in Beton zu erfolgen.
Eine Ausmauerung mit Mauerziegel ist nicht gestattet. Die Fassungen und Deckplatten der
Grufte sind aus Naturstein herzustellen. Die Verwendung von Kunststein oder Beton ist hiefur
nicht gestattet. Die Grifte missen geruch- und wasserdicht verschlossen werden. Die
Deckplatten missen daher mit einem Falz in die Einfassung tbergreifen. Alle Fugen an der
Oberflache sind sorgfaltig mit Steinkitt oder Silikon auszufillen.

(10) Das Aufstellen unpassender Gefalke (z.B. Blechdosen, Flaschen, Einsiedeglaser etc.)
zur Aufnahme von Schnittblumen und dergleichen ist nicht gestattet. Sie kdnnen von der
Gemeinde oder den hierzu beauftragten Personen ohne vorherige Verstandigung des
Benltzungsberechtigten entfernt werden. Die Gemeinde hat solche Gegenstande auf eine
Dauer von sechs Monaten ab Entfernung aufzubewahren. Innerhalb dieser Frist sind sie auf
Wunsch dem Benutzungsberechtigten auszufolgen oder ihm auf seine Kosten zu Ubersenden.
Nach Ablauf dieser Frist kann die Gemeinde Uber die Gegenstande frei verfiigen.

(11) Die Errichtung von Grabhtigeln ist untersagt.

(12) Das Aufstellen von Gegenstdnden oder sonstige eigenmachtige Anpassungen im
Urnenwald sind untersagt und kénnen von der Gemeinde oder den hierzu berechtigten
Personen ohne vorherige Verstandigung des Benutzungsberechtigten entfernt werden. Die
Gemeinde hat solche Gegenstdnde auf eine Dauer von sechs Monaten ab Entfernung
aufzubewahren. Innerhalb dieser Frist sind sie auf Wunsch dem Benitzungsberechtigten
auszufolgen oder ihm auf seine Kosten zu Ubersenden. Nach Ablauf dieser Frist kann die
Gemeinde Uber die Gegenstande frei verfugen.

Auf dem im Bereich des Urnenwaldes aufgestellten Steines kann von der Gemeinde auf
Wunsch der Name des Beerdigten flr den Zeitraum von 10 Jahren auf einheitlichen
Schildchen angebracht werden.

(13) Urnenstelen sind mit einem Steindeckel zu versehen.
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§ 11

Verwahrlosung und Baufélligkeit von Grabstellen

(1) Ist eine Grabstelle baufallig oder verwahrlost, ist die Gemeinde berechtigt, die
beniltzungsberechtigte Person mit Bescheid zu verpflichten, in angemessener Frist, langstens
jedoch binnen vier Monaten, die Anlage in Stand zu setzen. Die Frist kann in begriindeten
Fallen um weitere zwei Monate verlangert werden.

(2) Bei Gefahr in Verzug durch offensichtliche Baufélligkeit oder Verwahrlosung ordnet die
Gemeinde sofortige Sicherungsmafinahmen auf Kosten der beniltzungsberechtigten Person
an.

(3) Istdie benltzungsberechtigte Person unbekannten Aufenthalts und kann sie nicht leicht
ausgeforscht werden, wird die Aufforderung zur Instandsetzung vier Monate hindurch an der
Amtstafel der Gemeinde und durch Anschlag am Friedhof 6ffentlich verlautbart.

(4) Kommt eine bentitzungsberechtigte Person einer Verpflichtung zur Instandsetzung nicht
nach, gilt das Benltzungsrecht mit Ablauf des Jahres, in dem die Frist abgelaufen ist, als
entzogen.

§12
Bestattung

(1) Die beabsichtigte Bestattung von Leichen und Urnen am Friedhof ist von der
benutzungsberechtigten Person der Grabstelle der Friedhofsverwaltung der Gemeinde
anzuzeigen. Bei Tod der benitzungsberechtigten Person ist die Anzeige von den nahen
Angehdrigen zu erstatten.

(2) Die Bestattung einer Leiche in einer Grabstelle ist nur bis zur Hochstbelagszahl zulassig,
sofern nicht eine Zusammenlegung von Leichenresten moglich ist.

(3) Ist eine Bestattung nach Abs. 2 nicht mdglich, wird der anzeigenden Person von der
Gemeinde eine freie Grabstelle angeboten.

(4) Die nahen Angehdrigen des Verstorbenen haben in folgender Reihenfolge fir die
Bestattung Sorge zu tragen:
1. Ehegatte oder Ehegattin, eingetragener Partner oder eingetragene Partnerin
Lebensgefahrte oder Lebensgefahrtin iSd § 284 c ABGB,
Kinder,
Eltern,
Ubrigen Nachkommen,
GrolReltern,
Geschwister.

Nooabkowbd

§13
Enterdigung

(1) Eine Enterdigung einer Leiche, von Gebeinen oder sonstigen Geweberesten sowie einer
Urne oder Aschenkapsel bedarf einer Bewilligung der Gemeinde.
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(2) Keiner Bewilligung bedirfen behdérdlich oder gerichtlich angeordnete Enterdigungen
sowie Enterdigungen durch die Friedhofsverwaltung zum Zwecke einer Umbettung oder einer
Zusammenlegung innerhalb der Bestattungsanlage nach Ablauf der Mindestruhefrist.
Behdrdlich oder gerichtlich angeordnete Enterdigungen sind von der anordnenden Stelle vor
der Enterdigung der Gemeinde unter Ubergabe einer Ausfertigung der Anordnung zur Kenntnis
zu bringen. Wird die enterdigte Leiche in dieser Grabstelle nicht sofort wieder bestattet, ist die
Entfernung der Leiche im Grabstellenverzeichnis zu vermerken.

(3) Eine Enterdigung, ausgenommen die Enterdigung einer Urne oder Aschenkapsel, ist erst
nach Ablauf der Mindestruhefrist moéglich. Liegen wichtige Griinde vor, kann eine Enterdigung
auch vor Ablauf der Mindestruhefrist erfolgen.

(4) Antrage auf Enterdigung kénnen von der benitzungsberechtigten Person gestellt
werden. Antrage auf Enterdigungen kénnen auch von nahen Angehoérigen mit Zustimmung der
beniltzungsberechtigten Person gestellt werden. Im Antrag ist der weitere Verbleib der Leiche
anzugeben.

(5) Bei sanitatspolizeilichen Bedenken kénnen zur Vermeidung von Gefahrdungen und
Belastigungen Auflagen vorgeschrieben werden.

(6) Eine Enterdigung vor Ablauf der Mindestruhefrist darf nur von befugten
Bestattungsunternehmen vorgenommen werden. Grabarbeiten bis zum Sarg dirfen durch von
der Gemeinde bestimmte Personen durchgefihrt werden.

§14
Uberfiihrung

(1) Die beabsichtigte Uberfiihrung einer Leiche ist rechtzeitig, spatestens am Tag der
Uberfiihrung durch das Bestattungsunternehmen der Gemeinde, in der sich die Leiche
befindet, und der Gemeinde, in der die Bestattung erfolgen soll, schriftlich anzuzeigen.

(2) Leichen durfen nur von einem befugten Bestattungsunternehmen tberflihrt werden.

(3) Ausgenommen von der Anzeigepflicht ist die Uberfiihrung einer

1. Leiche innerhalb der Gemeinde, an ein anatomisches Universitatsinstitut, im
Zusammenhang mit einer behdrdlichen oder gerichtlich angeordneten Obduktion und

2. Urne oder Aschekapsel, die Aschenreste enthalt.

(4) Das fur die Uberfiihrung einer Leiche aus dem Ausland und in das Ausland geltende
Internationale Abkommen Uber Leichenbeférderung, BGBI. Nr. 118/1958, und die
bundesgesetzlichen Vorschriften Uber den Transport von Leichen mit Eisenbahn, Schiff oder
Flugzeug sowie die Uberfilhrung von Infektionsleichen werden durch diese Bestimmungen
nicht beruhrt.
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§ 15
Verhalten am Friedhof

(1) Die Besuchszeiten beschranken sich auf die Zeiten des Tageslichts, somit nach
Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang. Abends ist die Besuchszeit (auch im Sommer)
jedoch mit 21.00 Uhr eingeschrankt.

(2) Auf dem Friedhof haben die Besucher alles zu unterlassen, was der Wiirde des Ortes
widerspricht. Den  Anordnungen der Gemeinde sowie den bestellten
Friedhofsaufsichtsorganen ist jederzeit Folge zu leisten. Zuwiderhandelnde kdénnen vom
Friedhof verwiesen werden.

(3) Insbesondere ist nicht gestattet:

1. den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen und zu
beschadigen,

2. die Wege des Friedhofs mit Fahrzeugen aller Art zu befahren.
Ausnahmebewilligungen erteilt die Friedhofsverwaltung (keiner
Ausnahmebewilligung bedarf der Einsatz gewerblicher Kraftfahrzeuge und
Arbeitsmaschinen mit einer Berechtigung gemaf Abs. 3),

3.  unbrauchbar gewordenen Grabschmuck oder Abfélle auferhalb der dafur
vorgesehenen Platze abzulegen,

4. Druckschriften zu verteilen und zu plakatieren, Waren aller Art sowie gewerbliche
Dienste anzubieten,

5.  Tiere (vor allem Hunde) mitzunehmen (ausgenommen Assistenzhunde),

6. Spielen, Herumlaufen, Larmen, Rauchen und Konsumieren von Alkohol,

7.  die Benutzung nicht betreuter Wege bei Glatteis oder Schneeglatte.

(4) Gewerbliche Arbeiten dirfen auf dem Friedhof nur nach erfolgter Anzeige bei der
Friedhofsverwaltung oder dem Bauamt durchgefiihrt werden. Wahrend Begrabnisfeiern oder
anderen Feierlichkeiten darf nicht mit larmenden Maschinen gearbeitet und nicht in den
Friedhof eingefahren werden. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Friedhofsordnung kann die
erteilte Berechtigung eingeschrankt werden oder auf bestimmte Zeit eingezogen werden. Die
Betriebsinhaber haften flr alle Schaden, die durch die Ausfiihrung gewerblicher Arbeiten an
Personen, an den Friedhofsanlagen oder an Sachen im Eigentum der Benltzungsberechtigten
sowie der Friedhofsbesucher eintreten, nach den Bestimmungen des burgerlichen Rechts.

(5) Der Gemeinde ist es gestattet:

1. beim Aushub eines Grabes das Aushubmaterial vortiibergehend auf anderen Grabern zu
deponieren.

2. im Zuge der Schneerdumung der Friedhofswege Schnee auf angrenzenden Grabstellen
abzulagern

Diese Grabstellen sind in kurzest moglicher Zeit wieder in den vorherigen Zustand zu
versetzen.

§ 16
Strafbestimmungen

Ubertretungen dieser Friedhofsordnung werden geméaR § 40 NO Bestattungsgesetz 2007 von
der Bezirksverwaltungsbehérde bestraft.
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§17
Haftung

(1) Fdur die auf den Grabstellen angebrachten Gedenkzeichen, Denkmaler, Einfassungen,
Abdeckplatten, Bepflanzungen und sonstigen Grabausstattungen tbernimmt die Gemeinde
hinsichtlich Diebstahls, Vandalismus und Beschadigungen aller Art keine Haftung.

(2) Dem Benltzungsberechtigten steht auch kein Anspruch auf den Ersatz von Schaden zu,
welche durch Wurzelwuchs von durch die Gemeinde gepflanzten Baume und Straucher, durch
friedhofslibliche Ursachen (z.B. Bodensetzungen im Friedhofsgelande, Setzungen der
Nachbargraber, etc.) entstehen oder durch Elementarereignisse verursacht werden.

(3) Fir den ordentlichen und sicheren Zustand einer Grabstelle (z.B. Standfestigkeit des
Denkmales) ist der jeweilige Benultzungsberechtigte verantwortlich und haftbar. Von der
Gemeinde wird diesbeziglich keine Haftung tbernommen.

(4) Fur Schaden (Personen- und Sachschaden) die durch Benutzung des Friedhofes mit
Fahrzeugen — ausgenommen Gemeindefahrzeugen — entstehen, haftet die Gemeinde nicht,
sondern der jeweilige Fahrzeughalter.

§18
Inkrafttreten

Diese Friedhofsordnung tritt mit Ablauf der Kundmachungsfrist in Kraft. Die zu diesem
Zeitpunkt geltende Friedhofsordnung tritt mit gleichem Tage aul3er Kraft.

Angeschlagen am: 31.03.2026
Abgenommen am: 15.04.2026

FUr den BlUrgermeister
Michael Osztovics

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie
unter: www.enzesfeld-lindabrunn.at oder www.signaturpruefung.gv.at

Signatur aufgebracht von OSekr. Michael Osztovics, 31.03.2026 17:15:59




		www.enzesfeld-lindabrunn.at oder www.signaturpruefung.gv.at
	2026-03-31T17:15:59+0200
	Enzesfeld-Lindabrunn
	Marktgemeinde Enzesfeld-Lindabrunn, Verw.-Bez. Baden, Land NÖ
	Elektronische Signatur der Marktgemeinde Enzesfeld-Lindabrunn




